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INHALT: 
 
 
Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 8. März 2026 
 
 
Bekanntmachung der Sitzung des Landkreiswahlausschusses zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 
des Kreistages am 8. März 2026 
 
 
Hinweis auf die Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt für das Jahr 2025 
  

DES LANDKREISES ROTH
 

AMTSBLATT 
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Anlage 12 (zu § 45 GLKrWO) 

Der Wahlleiter des Kreises 
Landkreis Roth 

 
 

Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl des Kreistags 

am 8. März 2026 
 
 
Für die Wahl des Kreistags wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08.01.2026  
(59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, eingereicht: 

voraussichtlic
he 
Ordnungszahl 

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 

02 FREIE WÄHLER Bayern/FREIE WÄHLER Kreisverband Roth (FREIE WÄHLER/FW) 

03 Alternative für Deutschland (AfD) 

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

06 Freie Demokratische Partei (FDP) 

07 Die Linke (Die Linke) 

08 Christliche Wählergemeinschaft Landkreis Roth e. V. (CWG Landkreis Roth) 

09 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische 
Initiative (Die PARTEI) 

 
 
 

Datum 
09.01.2026 

  
 

Unterschrift 
gez. 
 

  

Pamer 
Regierungsrat 
 
 
 ____________________________ 
 
  

 

Teil Landratsamt  
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Der Wahlleiter des Landkreises Roth 
 
 
Bekanntmachung der Sitzung des Landkreiswahlausschusses zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Wahl 
des Kreistages am 8. März 2026 
 
 
Die Sitzung des Landkreiswahlausschusses gemäß Art. 32 Abs. 2 Satz 1 des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) zur Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge findet 
 
am Dienstag, 20.Januar 2026, um 15.30 Uhr 
im Landratsamt Roth, Weinbergweg 1, 91154 Roth, Kreistagssaal,  
 
statt. 
 
Der Zutritt zu dieser Sitzung ist jedermann gestattet (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). Der Landkreiswahlausschuss kann 
jedoch die Öffentlichkeit ausschließen, soweit Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche einzelner dies notwendig machen.  
 
Falls eine weitere Sitzung erforderlich wird, wird diese rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Roth, 07.01.2026 
 
gez. 
 
Pamer 
Regierungsrat 
 
 
 ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf die Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt für das Jahr 2025 
 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2025 wurde im 
Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 31 vom 20. Dezember 2024 (Seite 4) veröffentlicht. 
 
Die Haushaltssatzung und Ihre Anlagen liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt öffentlich aus.  
 
Ingolstadt, den 02.01.2026 
 
Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
 
Dr. Michael Kern 
Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender  
 
   

 

Sonstige amtliche Bekanntmachungen 


